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RS OGH 1990/10/23 4Ob551/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1990

Norm

MRG §30 Abs2 Z4 G

1. MRG § 30 heute

2. MRG § 30 gültig ab 01.01.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2001

3. MRG § 30 gültig von 01.03.1991 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 68/1991

Rechtssatz

Die Frage, ob der Kündigungsgrund der gänzlichen Weitergabe des Mietgegenstandes nach § 30 Abs 2 Z 4 MRG trotz

Vereinbarung eines nur unwesentlichen Benützungsvorbehaltes nicht vorliegt, weil der Hauseigentümer dem Mieter

ein vertragliches Recht zu (teilweisen) Weitergabe des Mietgegenstandes eingeräumt hat (- bei Gestattung der

gänzlichen Weitergabe entfällt dieser Kündigungsgrund in der Regel überhaupt -), hängt vom Inhalt der betre@enden

Vereinbarung, also von der jeweiligen konkreten Vertragsgestaltung ab.Die Frage, ob der Kündigungsgrund der

gänzlichen Weitergabe des Mietgegenstandes nach Paragraph 30, Absatz 2, Zi@er 4, MRG trotz Vereinbarung eines nur

unwesentlichen Benützungsvorbehaltes nicht vorliegt, weil der Hauseigentümer dem Mieter ein vertragliches Recht zu

(teilweisen) Weitergabe des Mietgegenstandes eingeräumt hat (- bei Gestattung der gänzlichen Weitergabe entfällt

dieser Kündigungsgrund in der Regel überhaupt -), hängt vom Inhalt der betre@enden Vereinbarung, also von der

jeweiligen konkreten Vertragsgestaltung ab.
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